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Bekanntmachung
über die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

für die Wahl des Kreistags und der Landrätin oder des Landrats
im Landkreis Bayreuth, am Sonntag, 8. März 2026

1. DurchzuführendeWahl

Am Sonntag, dem 8. März 2026, findet die
Wahl von 60 Kreistagsmitgliedern, der
Landrätin oder des Landrats statt.

2. Wahlvorschlagsträger

Wahlvorschläge dürfen nur von Parteien
und von Wählergruppen (Wahlvor-
schlagsträgern) eingereiht werden. Der
Begriff der politischen Partei richtet sich
nach dem Gesetz über die politischen
Parteien (Parteiengesetz). Wählergrup-
pen sind alle sonstigen Vereinigungen
oder Gruppen natürlicher Personen,
deren Ziel es ist, sich an Landkreiswahlen
zu beteiligen. Parteien und Wählergrup-
pen, die verboten sind, können keine
Wahlvorschläge einreichen.

3. Aufforderung zur Einreichung
von Wahlvorschlägen

3.1 Die Wahlvorschlagsträger werden
zur Einreichung von Wahlvorschlä-
gen aufgefordert. DieWahlvorschlä-
ge können ab Erlass dieser Be-
kanntmachung, jedoch spätestens
am Donnerstag, dem 08. Januar
2026, (59. Tag vor der Wahl) 18:00
Uhr, der Wahlleiterin zugesandt
oder während der allgemeinen
Dienststunden im Landratsamt
Bayreuth, Zimmer-Nrn.: 226, 227,
228oder231 übergeben werden.
Jeder Wahlvorschlagsträger darf
nur einen Wahlvorschlag einrei-
chen.

3.2 Werden mehrere gültige Wahlvor-
schläge eingereicht, findet die Wahl

3.3

4.1

a) des Kreistags nach den Grund-
sätzen derVerhältniswahl,

b) der Landrätin oder des Landrats
nach denGrundsätzen derMehr-
heitswahl

mit Bindung an die sich bewerben-
denPersonen statt.

Wird kein oder nur ein gültiger
Wahlvorschlag eingereicht, findet
die Wahl

a) des Kreistags nach den Grund-
sätzen derMehrheitswahl,

b) der Landrätin oder des Landrats
nach den Grundsätzen derMehr-
heitswahl

ohne Bindung an sich bewerbende
Personen statt.

Wählbarkeit zum Kreistagsmit-
glied

Für das Amt eines Kreistagsmit-
glieds ist jede Person wählbar, die
am Wahltag

a) Deutsche im Sinn des Art. 116
Abs. 1 des Grundgesetzes oder
Staatsangehörige der übrigen
Mitgliedstaaten der Europäi-
schenUnion ist;

b) das 18. Lebensjahr vollendet hat;
c) seitmindestens drei Monaten im

Landkreis eineWohnung hat, die
nicht ihre Hauptwohnung sein
muss, oder ohne eine Wohnung
zu haben sich im Landkreis
gewöhnlich aufhält. Wer die
Wählbarkeit infolge Wegzugs
verloren hat, jedoch innerhalb

eines Jahres seit dem Wegzug in
den Landkreis zurückkehrt, ist
mit dem Zuzugwiederwählbar.

42 Von der Wählbarkeit ausgeschlos-
sen ist eine Person, die nach Art. 21
Abs. 2 GLKrWG nichtwählbar ist.

5. Wählbarkeit zur Landrätin oder
zum Landrat

5.1 Fürdas Amt der Landrätin oder des
Landrats ist jede Person wählbar,
die am Wahltag:

a) Deutsche im Sinn des Art. 116
Abs. 1 desGrundgesetzes ist;

b) das 18. Lebensjahr vollendet hat.

5.2 Von der Wählbarkeit ausgeschlos-
sen ist eine Person, die nach Art. 39
Abs.2GLKrWG nichtwählbar ist.

6. Aufstellungsversammlung

6.1 Alle sich bewerbenden Personen
werden von einer Partei oder einer
Wählergruppe in einer Versamm-
lung aufgestellt, die zu diesem
Zweck für den gesamten Wahlkreis
einzuberufen ist.
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Diese Aufstellungsversammlung ist

a) eine Versammlung der Anhän-
ger einer Partei oder Wähler-
gruppe,

b) eine besondere Versammlung
von Delegierten, die von Mitglie-
dern einer Partei oder Wähler-
gruppe für die bevorstehende
Aufstellung sich bewerbender
Personen gewähltwurden oder

c eine allgemeine Delegiertenver-
sammlung, die nach der Satzung
einer Partei oder einer Wähler-
gruppe allgemein für bevorste-
hendeWahlen bestelltwurde.

Die Mehrheit der Mitglieder einer
allgemeinen Delegiertenversamm-

*

Jung darfnicht früher als zwei Jahre
vor demMonat, in dem derWahltag
liegt, von den Mitgliedern einer
Partei oder einer Wählergruppe
gewählt worden sein, die im Zeit-
punkt der Wahl der Delegierten im
Wahlkreiswahlberechtigtwaren.

Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer der Aufstellungsversammlung
müssen im Zeitpunkt ihres Zusam-
mentritts imWahlkreiswahlberech-
tigt sein. Die Aufstellungsversamm-
lung darfnicht früher als 15 Monate
vor dem Monat stattfinden, in dem
derWahltag liegt.

Die sich bewerbenden Personen
werden in geheimer Abstimmung
gewählt. Jede an der Aufstellungs-
versammlung teilnahmeberechtig-
te und anwesende Person ist hierbei
vorschlagsberechtigt. Den sich für
die Aufstellung bewerbenden Per-
sonen ist Gelegenheit zu geben, sich
und ihr Programm der Versamm-
lung in angemessener Zeit vorzu-
stellen,

Ersatzleute, die für den Fall des
Ausscheidens einer sich bewerben-
den Person in den Wahlvorschlag
nachrücken, sind in gleicher Weise
wie sich bewerbende Personen
aufzustellen.

Mehrere Wahlvorschlagsträger
können gemeinsameWahlvorschlä-
ge einreichen. Gemeinsame Wahl-
vorschläge sind in einer gemeinsa-
men Versammlung aufzustellen (bei
der Landratswahl siehe auch Nr.
6.5). Die Einzelheiten vereinbaren
dieWahlvorschlagsträger.

Bei Kreistagswahlen kann die Ver-
sammlung beschließen, dass sich
bewerbende Personen zweimal
oder dreimal auf dem Stimmzettel
aufgeführtwerden sollen.

Besonderheiten bei der Landrats-
wahl:

Soll eine Person von mehreren

6.5.1

6.5.2

7.1
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Wahlvorschlagsträgern als sich
gemeinsam bewerbende Person
aufgestellt werden, sind folgende
Verfahrensartenmöglich:

Die sich bewerbende Personwird in
einer gemeinsamen Aufstellungs-
versammlung der Parteien und der
Wählergruppen aufgestellt, die
einen gemeinsamen Wahlvorschlag
einreichen.

Die Parteien und die Wählergrup-
pen stellen eine sich bewerbende
Person in getrennten Versammiun-
gen auf und reichen getrennte
Wahlvorschläge ein. Eine von meh-
reren Versammlungen aufgestellte
Person muss gegenüber der Wahl-
leiterin schriftlich erklären, ob sie
als sich gemeinsam bewerbende
Person auftreten will oder, falls
diese Möglichkeit beschlossen
wurde, ob sie sich nicht auf allen
Wahlvorschlägen bewerbenwill.

Niederschrift über die Versamm-
lung

Über die Aufstellungsversammlung
ist eine Niederschrift zu fertigen.
Aus der Niederschrift muss ersicht-
lich sein:
a) die ordnungsgemäße Ladung

zur Aufstellungsversammlung,
b) Ort und Zeit der Aufstellungs-

versammlung,
c) die Zahl der teilnehmenden

Personen,
d) bei einer allgemeinen Delegier-

tenversammlung die Erklärung,
dass die Mehrheit der Deiegier-
ten nicht früher als zwei Jahre
vor demMonat, in dem derWahl-
tag liegt, von den Mitgliedern
einer Partei oder einer Wähler-
gruppe gewählt worden ist, die
im Zeitpunkt der Wahl der Dele-
gierten im Landkreis wahlbe-
rechtigtwaren,

e) der Verlauf der Aufstellungsver-
sammlung,

f) das Wahlverfahren, nach dem
die sich bewerbenden Personen
gewähltwurden,

g) die Ergebnisse derWahl der sich
bewerbenden Personen, ihre
Reihenfolge und ihre etwaige
mehrfacheAufführung,

h) auf welche Weise ausgeschiede-
ne sich bewerbende Personen
ersetzt werden, sofern die Auf-
stellungsversammlung Ersatz-
leute aufgestellt hat.

Die Niederschrift ist von der die
Aufstellungsversammlung leiten-
den Person und zwei Wahlberech-
tigten, die an der Versammlung
teilgenommen haben, zu unter-
schreiben. Jede wahlberechtigte
Person darf nur eine Niederschrift
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s.1

8.2

unterzeichnen. Auch sich bewer-
bende Personen dürfen die Nieder-
schrift unterzeichnen, wenn sie an
der Versammlung teilgenommen
haben.

Der Niederschrift muss eine Anwe-
senheitsliste beigefügt sein, in die
sich diejenigen Wahlberechtigten
mit Namen, Anschrift und Unter-
schrift eingetragen haben, die an
der Versammlung teilgenommen
haben.

Die Niederschrift mit derAnwesen-
heitsliste ist dem Wahlvorschlag
beizulegen.

InhaltderWahlvorschläge

Bei Kreistagswahlen darf jeder
Wahlvorschlag höchstens so viele
sich bewerbende Personen enthal-
ten, wie Kreistagsmitglieder zu
wählen sind.

In unserem Landkreis darf daher
ein Wahlvorschlag höchstens 60
sich bewerbende Personen enthal-
ten. Wenn sich bewerbende Perso-
nen im Wahlvorschlag mehrfach
aufgeführt werden, verringert sich
die Zahl der sich bewerbenden
Personen entsprechend.

Sich bewerbende Personen dürfen
bei Wahlen für ein gleichartiges
Amt, die am selben Tag stattfinden,
nur in einem Wahlkreis aufgestellt
werden. Sie dürfen bei einer Wahl
nur in einem Wahlvorschlag be-
nannt werden. Bei Landratswahlen
darf jeder Wahlvorschlag nur eine
sichbewerbende Person enthalten.

Jeder Wahlvorschlag muss den
Namen der Partei oder derWähler-
gruppe als Kennwort tragen. Ge-
meinsame Wahlvorschläge müssen
die Namen sämtlicher daran betei-
ligter Parteien oderWählergruppen
tragen. Kurzbezeichnungen, bei
denen derName derPartei oder der
Wählergruppe nur durch eineBuch-
stabenfolge oder in anderer Weise
ausgedrücktwird, reichen als Kenn-
wort aus. Dem Kennwort ist eine
weitere Bezeichnung beizufügen,
wenn das zur deutlichen Unter-
scheidung der Wahlvorschläge
erforderlich ist.

Wird einWahlvorschlag ohne Kenn-
wort eingereicht, gilt der Name des
Wahlvorschlagsträgers als Kenn-
wort, bei einem gemeinsamenWahl-
vorschlag gelten die Namen sämtli-
cher daran beteiligter Parteien oder
Wählergruppen in der im Wahlvor-
schlag genannten Reihenfolge als
Kennwort. Enthalten gemeinsame,
aber getrennt eingereichte Wahl-
vorschläge zur Landratswahl kein
oder kein gemeinsames Kennwort,

)
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

gelten die Kennworte der Wahlvor-
schläge in alphabetischer Reihen-
folge als gemeinsames Kennwort.

OrganisierteWählergruppen haben
einen Nachweis über die Organisa-
tion vorzulegen, wenn sie als orga-
nisiert behandeltwerden sollen.

Jeder Wahlvorschlag soll eine be-
auftragte Person und ihre Stellver-
tretung bezeichnen, die im Land-
kreis wahlberechtigt sein müssen.
Fehlt diese Bezeichnung, gilt die
erste unterzeichnende Person als
beauftragte Person, die zweite als
ihre Stellvertretung. Die beauftrag-
te Person ist berechtigt, verbindli-
che Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzu-
nehmen. Im Zweifelsfall gilt die
Erklärung derbeauftragten Person.

Jeder Wahlvorschlag muss die
Angabe sämtlicher sich bewerben-
der Personen in erkennbarer Rei-
henfolge entsprechend der Aufstel-
lung in der Niederschrift über die
Aufstellungsversammlung nach
Familienname, Vorname, Tag der
Geburt, Geschlecht, Beruf oder
StandundAnschrift enthalten.

Angegebenwerden können

a) Geburtsnamen, falls sich die
Namensführung innerhalb von 2
Jahren vor dem Wahltag geän-
derthat,

b) kommunale Ehrenämter und im
Grundgesetz und in der Verfas-
sung vorgesehene Ämter, falls
diese in den Stimmzettel aufge-
nommen werden sollen. Es sind
dies insbesondere: Ehrenamtli-
che erste, zweite oder dritte
Bürgermeisterin, ehrenamtli-
cher erster, zweiter oder dritter
Bürgermeister, Gemeinderats-
mitglied, stellvertretende Land-
rätin, stellvertretender Landrat
Kreisrätin, Kreisrat, Bezirks
tagspräsidentin, Bezirkstags
präsident, stellvertretende Be
zirkstagspräsidentin, stellvertre
tender Bezirkstagspräsident,
Bezirksrätin, Bezirksrat, Mit-
glied des Europäischen Parla-
ments, des Bundestags, des
Landtags.

Dreifach aufzuführende sich be-
werbende Personen erscheinen auf
dem Stimmzettel vor den zweifach
aufzuführenden und diese vor den
übrigen sich bewerbenden Perso-
nen.

Die sich bewerbende Person muss
erklären, dass sie der Aufnahme
ihres Namens in denWahlvorschlag
zustimmt und dass sie bei Wahlen
für ein gleichartiges Amt, die am
selben Tag stattfinden, nur ineinem

8.8
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Wahlkreis aufgestellt wird. Wird
eine mehrfache Aufstellung festge-
stellt, hat die sich bewerbende
Person der Wahlleiterin nach Auf-
forderung mitzuteilen, welche
Bewerbung gelten soll. Unterlässt
sie dieseMitteilung oderwiderspre-
chen sich die Mitteilungen, sind die
Bewerbungen für ungültig zu erklä-
ren.

Die sich bewerbende Person muss
außerdem erklären, dass sie nicht
von der Wählbarkeit ausgeschlos-
senist.

Ein Wahlvorschlag zur Wahl des
Kreistags oder einer Landrätin oder
eines Landrats muss ferner eine
Bescheinigung der Gemeinde, in
der die sich bewerbende Person
ihreWohnung, die nicht ihre Haupt-
wohnung sein muss, oder ohne eine
Wohnung zu haben ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt hat, über ihre
Wählbarkeit enthalten.

Das Gleiche gilt für Ersatzleute.

Ein Wahlvorschlag zur Wahl des
Kreistags oder der Landrätin oder
des Landrats muss für die sich
bewerbende Person eine Bescheini-
gung der Gemeinde, in der sie ihre
alleinigeWohnung oder ihre Haupt-
wohnung hat, bei Personen ohne
Wohnung eine Bescheinigung der
letzten Wohnsitzgemeinde, enthal-
ten, dass sie nicht von derWählbar-
keit ausgeschlossen ist. Die Ge-
meinde darf diese Bescheinigung
nur einmal ausstellen.

DasGleiche gilt für Ersatzleute.

Unterzeichnung der
Wahlvorschläge

JederWahlvorschlagmuss von zehn
Wahlberechtigten unterschrieben
sein, die am Montag, 19. Januar
2026 (48. Tag vor dem Wahltag)
wahlberechtigt sind. Die Uniter-
zeichnung durch sich bewerbende
Personen oder Ersatzleute eines
Wahlvorschlags ist unzulässig. Die
Unterschriften auf dem Wahlvor-
schlag müssen eigenhändig geleis-
tet werden. Die Unterzeichnenden
müssen Familienname, Vorname
und Anschrift angeben und im
Landkreis wahlberechtigt sein.
Jeder Wahlberechtigte darf nur
einen Wahlvorschlag unterzeich-
nen. Die Zurückziehung einzelner
Unterschriften, der Verlust des
Wahlrechts oder der Tod eines
Unterzeichnenden des Wahlvor-
schlags berührt die Gültigkeit des
Wahlvorschlags nicht.

Ein Wahlvorschlag zur Wahl des
Kreistags oder der Landrätin oder
des Landrats muss gemeindliche

10.

10.1

10.2

10.3

Bescheinigungen über das Wahl-
recht der beauftragten Person und
ihrer Stellvertretung sowie der
Unterzeichnenden der Wahlvor-
schläge enthalten.

Unterstützungslisten für
Wahlvorschläge

Wahlvorschläge von neuen Wahl-
vorschlagsträgern müssen nicht
nur von zehn Wahlberechtigten
unterschrieben werden, sondern
zusätzlich von mindestens 385
Wahlberechtigten durch Unter-
schrift in Listen, die bei der Ge-
meinde/Stadt oder bei der Verwal-
tungsgemeinschaft aufliegen, un-
terstützt werden. Neue Wahlvor-
schlagsträger sind Parteien und
Wählergruppen, die im Kreistag
seit dessen letzter Wahl nicht auf
Grund eines eigenen Wahlvor-
schlags ununterbrochen bis zum 90.
Tag vor dem Wahltag (8. Dezember
2025) vertreten waren; sie benöti-
gen allerdings dann keine zusätzli-
chen Unterstützungsunterschrif-
ten, wenn sie bei der letzten Land-
tagswahl oder bei der letzten Euro-
pawahlmindestens fünfv. H. derim
Land insgesamt abgegebenen gülti-
gen Stimmen oder bei der letzten
Bundestagswahl mindestens fünf v.
H. der im Land abgegebenen gülti-
gen Zweitstimmen erhalten haben.
Maßgeblich sind die von der Lan-
deswahlleitung früher als drei
Monate vor dem Wahltag bekannt
gemachten Ergebnisse.

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag
bedarf keiner zusätzlichen Unter-
stützungsunterschriften, wenn
dessen Wahlvorschlagsträger in
ihrer Gesamtheit im Kreistag seit
dessen letzter Wahl auf Grund des
gleichen gemeinsamen Wahlvor-
schlags bis zum 90. Tag vor dem
Wahltag (8. Dezember 2025) vertre-
ten waren oder wenn mindestens
einer der beteiligten Wahlvor-
schlagsträger keine zusätzlichen
Unterstützungsunterschriften
benötigt.

In die Unterstützungsliste dürfen
sichnicht eintragen:
a) die in einem Wahlvorschlag

aufgeführten sich bewerbenden
Personen und Ersatzleute,

b) Wahlberechtigte, die sich in eine
andere Unterstützungsliste
eingetragen haben,

c) Wahlberechtigte, die einenWahl-
vorschlag unterzeichnet haben.

Während der Eintragungszeiten ist
in dem Gebäude, in dem sich der
Eintragungsraum befindet, sowie
unmittelbar vor dem Zugang zu
dem Gebäude jede Behinderung
oder erhebliche Belästigung der
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sich Eintragenden verboten.

10.4 Die Zurücknahme gültiger Unter-
schriften istwirkungslos.

10.5 Die Einzelheiten über die Eintra-
gungsfristen, die Eintragungsräu-
me, die Öffnungszeiten und die
Ausstellung von Eintragungsschei-
nen an kranke Personen und Men-
schen mit körperlichen Behinder-
ungen werden von den Gemeinden
gesondert bekannt gemacht.

li. Zurücknahme von
Wahlvorschlägen
Die Zurücknahme der Wahlvor-
schläge im Ganzen ist nur bis zum
Donnerstag, 8. Januar 2026, 18:00
Uhr (59. Tag vor dem Wahltag) zu-
lässig.
Über die Zurücknahme von Wahl-
vorschlägen im Ganzen beschlie-
ßen die Wahlvorschlagsträger in
gleicherWeise wie über die Aufstel-
lung derWahlvorschläge. Die beauf-
tragte Person kann durch die Auf-
stellungsversammlung verpflichtet
werden, unter bestimmten Voraus-
setzungen den Wahlvorschlag zu-
rückzunehmen.

Bayreuth, 9.Dezember 2025
Froschauer
Kreiswahlleiterin

Vollzug der Wassergesetzte und des
Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (-UVPG-);
Erteilung einer Bewilligung für den
Betrieb einer Wasserkraftanlage in
Tiefenthal 8, 95473 Creußen und Errich-
tung einer Organismenwanderhilfe am
Bieberswöhrbach

Bekanntmachung
gemäß $ 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG

Herr RudolfRaba beantragt dieNeuertei-
lung der Bewilligung für dieWasserkraft-
anlage TiefenthalerMühle in Tiefenthal 8,
95473 Creußen. Die hierfür erforderlichen
Anlagen (Mühlkanal und Wehr) sind
bereits existent. Zur Herstellung der
Durchgängigkeit soll für die Wasserkraft-
anlage eine Tieraufstiegsanlage auf dem
Grundstück Fl. Nr. 2786/2, Gem. Neuhof,
Stadt Creußen errichtetwerden.

Für diese Vorhaben ist gemäß Nr. 13.18.2
der Anlage 1 zum UVPG eine standortbe-
zogene Vorprüfung des Einzelfalles nach
8 7 Abs. 2 UVPG durchzuführen. Bei dem
Neuvorhaben wurde festgestellt, dass
besondere örtliche Gegebenheiten gemäß
den in Anlage 3 Nr. 2.3 aufgeführten
Schutzkriterien vorliegen, da eine Bio-
topfläche betroffen ist, sodass eine allge-
meine Vorprüfung nach $ 7 Abs. 1 UVPG
erforderlichwar.

Die allgemeine Vorprüfung hat unter
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Berücksichtigung der in Anlage 3 aufge-
führten Kriterien ergeben, dass durch das
geplante Vorhaben keine erheblichen
nachteiligen Umwelteinwirkungen zu
erwarten sind.

Folgendewesentliche Gründe sind für das
Nichtbestehen der Pflicht zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung, mit dem Hinweis auf die dafür ein-
schlägigen Kriterien der Anlage 3 des
UVPG, zu nennen ($5Abs. 2UVPG):

- Die bestehenden Anlagen für die
Wasserkraftanlage (Wehr, Mühlkanal)
werden nicht verändert. Der Tierauf-
stieg wird durch eine brachliegende
Fläche gebaut, die als Biotopfläche
kartiert ist.

Durch denBetrieb derWasserkraftan-
lage ergeben sich keine Veränderun-
gen, die nicht ggf. durch Ausgleichs-
maßnahmen kompensiert werden
können.

Der Bau des Tieraufstiegs ermöglicht
Fischen und anderen Tieren das
Querbauwerk zu umschwimmen. Die
Durchgängigkeit wird dadurch herge-
stellt.

- Bei der Planung wurde, mit dem Ziel
einer verantwortungsbewussten
Wasserkraftnutzung, auf die vorkom-
menden Fischarten im Bieberswöhr-
bach geachtet und das Gefälle des
natürlichen Gewässerstroms berück-
sichtigt.

- Der Tieraufstieg greift am Rande in
die geschützte Biotopfläche ein. Die
Herstellung der Durchgängigkeit
rechtfertigt den untergeordneten
Eingriff.

Die Feststellung über das Nichtbestehen
der Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung ist gemäß $5
Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbständig
anfechtbar.

Diese Entscheidung ist nach $ 5 Abs. 2

Satz 1 UVPG bekannt zu machen. Dabei
sind die wesentlichen Gründe für das
Bestehen oder Nichtbestehen der UVP-
Pflicht unter Hinweis auf die jeweils ein-
schlägigen Kriterien nach Anlage 3 mit
anzugeben.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist
zusätzlich auf der Internetseite des Land-
kreises Bayreuth unter

www.landkreisbayreuth.de/derlandkreis
/amtlicheBekanntmachungen

abrufbar (vgl. $5 Abs. 2 Satz 1 UVPG i. V.
m. Art.27aBayVwVfG).

Bayreuth, 27. November 2025
LandratsamtBayreuth
Böcher
Oberregierungsrat

Erste Satzung zur Änderung der Bei-
trags- und Gebührensatzung zur Was-
serabgabesatzung (BGS-WAS) des
Zweckverbandes zur Wasserversorgung
der Seybothenreuther Gruppe

Die Verbandsversammlung des Zweck-
verbandes zur Wasserversorgung der
Seybothenreuther Gruppe hat in ihrer
Sitzung vom 27.11.2025 die Erste Satzung
zur Änderung der Beitrags- und Gebüh-
rensatzung zur Wasserabgabesatzung
(BGS-WAS) beschlossen. Die Satzung ist
genehmigungsfrei.
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Sie wird nachstehend gem. Art. 24 Abs. 1

des Gesetzes über die kommunale Zusam-
menarbeit -KommZG- (BayRS 2020-6-1-I)
bekanntgemacht.

Bayreuth, 2.Dezember 2025
Landratsamt
Böcher
Oberregierungsrat

Erste Satzung zur Änderung der Bei-
trags- und Gebührensatzung zur Was-
serabgabesatzung des Zweckverbandes
zur Wasserversorgung der Seybothen-
reutherGruppe (BGS/WAS)

Vom 28. November 2025

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommu-
nalabgabengesetzes (KAG) erlässt der
Zweckverband zur Wasserversorgung der
SeybothenreutherGruppe folgende

Erste Satzung zur Änderung der Bei-
trags- und Gebührensatzung zur Wasser-
abgabesatzung des Zweckverbandes zur

Wasserversorgung der Seybothenreuther
Gruppe (BGS/WAS)

$1

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur

Wasserabgabesatzung des Zweckverban-
des zur Wasserversorgung der Seybot-
henreuther Gruppe (BGS/WAS) vom 5.
Dezember 2023 (veröffentlicht im Amts-
blatt und Kreisanzeiger des Landkreises
Bayreuth vom 18. Dezember 2023, Nr.
31/2023)wirdwie folgt geändert:

1

I. $10Verbrauchsgebühr

a) In$ 10 Abs. 1 Satz 2wird derBetrag
"2,43 Euro" durch den Betrag "2,97
Euro" ersetzt.

b) In $ 10 Abs. 3 wird der Betrag "3,65
Euro" durch den Betrag "4,46 Euro"
ersetzt.
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Diese Satzung tritt am 1. Januar 2026 in
Kraft.

]
Weidenberg, 28. November 2025
Reinhard Preißinger
Verbandsvorsitzender


